
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/9/10 5Ob204/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1969

Norm

WEG 1948 §2

WEG 1975 §3

WEG 1975 §26 Abs2 Z9

Rechtssatz

Die Rechtskraft einer vorangegangenen Pari9zierungs-Entscheidung steht - wenn sich der Sachverhalt seither nicht

geändert hat - einem Antrag auf Neupari9zierung nur dann entgegen, wenn die vorhergegangene Entscheidung allein

im Zeitpunkt jenes Verfahrens vorhandenen bücherlichen Miteigentümern der Liegenschaft zugestellt wurde; die

Entscheidung bindet dann sowohl die damaligen Miteigentümer, denen sie zugestellt wurde, als auch alle, die in der

Folge einen Miteigentumsanteil erworben haben.
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